
 

Einwohnergemeinde Interlaken 
Grosser Gemeinderat  

General-Guisan-Strasse 43 

Postfach 

3800 Interlaken 

Tel. 033 826 51 41 

gemeindeschreiberei@interlaken.ch 

www.interlaken-gemeinde.ch 

 

 

 

Einladung 

 

2. Sitzung des Grossen Gemeinderats 

 

Dienstag, 12. Mai 2020, 18:30 Uhr 

 

Aula der Schulanlage Alpenstrasse 

 

 
Traktanden 

 

   

1   

Protokoll 

   

2   

Neubau Sporthalle Gymnasium, Verpflichtungskredit für Gemeindeanteil 

Referent: Gemeinderat Franz Christ 

   

3   

Wechsel zum Betreuungsgutscheinsystem in der familienergänzenden Kinderbetreuung, Regle-

ment über die Betreuungsgutscheine und Verpflichtungskredit 

Referent: Gemeinderat Hans-Rudolf Burkhard 

   

4   

Stiftung Kunst- und Kulturhaus Interlaken, Erhöhung jährlicher Standortgemeindebeitrag 

Referent: Gemeindepräsident Urs Graf 

   

5   

Verein Bödeli-Bibliothek, jährlich wiederkehrender Standortgemeindebeitrag nach kantonalem 

Kulturförderungsgesetz 

Referent: Gemeinderat Franz Christ 

   

6   

Wahl- und Abstimmungsreglement, Änderung 

Referent: Gemeindepräsident Urs Graf 
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7   

Änderung Überbauungsordnung Nr. 12 Landi, Gewerbeareal Mittleres Moos West, mit Zonenplan-

änderung 

Referent: Gemeinderat Franz Christ 

   

8   

Umgestaltung und Erneuerung Lindenallee (Anteil Gemeinde) mit Sanierung von Parkierungs-

flächen (Gemeinde), Ausführungskredit 

Referenten: Gemeinderat Kaspar Boss und Vizegemeindepräsident Peter Michel 

   

9   

Ersatzwahl in die Baukommission 

Ersatz für Oliver Fuchs; Wahlvorschlag FDP: Beat Künzli 

   

10   

Orientierungen/Verschiedenes 

 

 

Die Sitzungsunterlagen finden Sie in elektronischer Form unter: 

www.interlaken-gemeinde.ch/politik/grosser-gemeinderat/sitzungen 

 

 

 

 

Die Sitzung des Grossen Gemeinderats vom 12. Mai 2020 ist wegen der Coronavirus-Pandemie nicht 

öffentlich. Die Medien sind zugelassen.  

 

Mitglieder des Grossen Gemeinderat oder der Jugendparlamentsvertretung, die krank sind oder sich 

krank fühlen, sind gehalten, auf eine Teilnahme zu verzichten. Ebenso werden besonders gefährdete 

Personen gemäss Artikel 10b COVID-19-Verordnung 2 gebeten, nicht an der Sitzung teilzunehmen. Es 

wird an die Eigenverantwortung und an das Verantwortungsbewusstsein der Mitglieder appelliert.  

 

Weiter wird auf die Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit hingewiesen (www.bag-corona-

virus.ch). Desinfektionsmittel sind im Sitzungslokal vorhanden. 

 

Es werden nur dringliche und unaufschiebbare Sachgeschäfte behandelt. Auf die Behandlung parlamen-

tarischer Vorstösse wird verzichtet. Neue parlamentarische Vorstösse können durch die Erstunterzeich-

nerin oder den Erstunterzeichner eingereicht werden. Auf das Sammeln von Unterschriften ist jedoch zu 

verzichten (nachträgliche Möglichkeit auf elektronischem Weg, eine Erklärung der Mitunterzeichnung ab-

zugeben). Die eingereichten parlamentarischen Vorstösse werden nicht verlesen, aber protokolliert. Auch 

Anfragen sind schriftlich einzureichen. Es erfolgt keine sofortige Beantwortung. (Bis zum 8. Mai 2020, 

12.00 Uhr, eingereichte Anfragen werden durch die Mitglieder des Gemeinderats am 12. Mai 2020 nach 

Möglichkeit mündlich beantwortet.) 

 

Es gibt keine Pausen und keine Verpflegung (Mineralwasser vorhanden).  

 

Unter dem Traktandum Orientierungen/Verschiedenes findet keine Diskussion statt. 

 

http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag-coronavirus.ch/

